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Gemeinwohl statt Profite
Politische Ansätze für einen fairen und transparenten Zugang zu Land

von Jan Brunner, Anne Neuber und Dorothee Sterz

Für bäuerliche Betriebe, Junglandwirt:innen oder Existenzgründer:innen ist es kaum möglich, am 
Bodenmarkt Flächen zu pachten oder zu kaufen. Die Pacht- und Kaufpreise steigen stetig, getrieben 
auch durch das Interesse außerlandwirtschaftlicher Investoren an landwirtschaftlichen Betrieben 
und Flächen. Begünstigt wird diese Entwicklung durch das bestehende Grundstückverkehrsgesetz 
und die Regeln zur Grunderwerbsteuer. Doch es geht auch anders. Beginnend mit der Schilderung 
einer erfolgreichen Betriebsgründung und der anschließenden Darstellung der aktuellen Probleme 
auf dem Bodenmarkt zeigt der folgende Beitrag, welche vielversprechenden Ansätze es gibt, den Zu-
gang zu Land transparenter, fairer und gemeinwohlorientierter zu gestalten. Ein besonderer Fokus 
liegt dabei auf den Flächen öffentlicher Eigentümer, die rund zehn Prozent der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche in Deutschland besitzen.

Die Gemüsewerkstatt Grünschnäbel in Cobstädt 
(Thüringen) wirtschaftet auf 1,25 Hektar. Im Freiland 
und in Folientunneln wachsen Tomaten, Auberginen, 
Salate, Gurken, Kartoffeln, Zwiebeln und alles weitere, 
was eine ordentliche Gemüseversorgung über das Jahr 
hinweg ausmacht. Zwei Frauen leiten den Betrieb, drei 
angestellte Gärtner:innen ergänzen das Team. Das 
Gemüse vermarkten sie über einen Hofladen vor Ort 
und als Solidarische Landwirtschaft (SolaWi) beliefern 
sie unter anderem den Großraum Erfurt. Das alles ist 
möglich, weil die Grünschnäbel 2004 durch die Ini-
tiative einer Pfarrerin die 1,25 Hektar Land pachten 
konnten. 2016 hat die Evangelische Kirche Mittel-
deutschland ihre Verpachtungskriterien derart verän-
dert, dass neben Konfession und Ortsansässigkeit nun 
auch sozio-ökologische Kriterien eine Rolle bei der 
Auswahl der Pachtbetriebe spielen. Das ermöglichte 
den Grünschnäbeln erneut, sich erfolgreich um eine 
Pacht zu bewerben.

Die Grünschnäbel sind ein Vorzeigebetrieb: viel-
fältiger Anbau mit weiten Fruchtfolgen, regiona-
le Vermarktung, Schaffung von Arbeitsplätzen im 
ländlichen Raum. Über die Erzeugung von gesun-
den Lebensmitteln hinaus profitieren davon auch die 
Menschen vor Ort: durch die Möglichkeit vor Ort 
einzukaufen, durch einen Beitrag für mehr Biodiver-
sität in der Kulturlandschaft, durch eine Belebung der 
Dorfstruktur und die Schaffung von Orten des Aus-

tauschs und der Vernetzung. Denn solche sind Hof-
läden ebenso wie Abholstationen einer Solidarischen 
Landwirtschaft.

Es braucht also nicht viel Fläche, um einen Betrieb 
zu gründen, der am Ende allen zugutekommt. Zentral 
ist allerdings der Zugang zu Land. Um den ist es in 
Deutschland nicht gut bestellt für bäuerliche Betriebe 
und Existenzgründer:innen, die gemeinwohlorientiert 
Land bewirtschaften. 

Probleme auf dem deutschen Bodenmarkt

Landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland stehen 
vor vielfältigen neuen und alten Herausforderungen. 
Niedrige Erzeugerpreise sind schon lange ein Prob-
lem, hinzu kommen nun Kosten etwa für die Anpas-
sung an den Klimawandel und die Entwicklungen auf 
dem Bodenmarkt. Die Pacht- und Verkaufspreise für 
landwirtschaftliche Flächen sind in den letzten Jahren 
extrem gestiegen. Lag der durchschnittliche Pacht-
preis für einen Hektar Agrarland im Jahr 2007 noch 
bei 183 Euro, stieg dieser bis 2020 auf 329 Euro. Re-
gional unterscheiden sich diese Entwicklungen, mit 
Spitzen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen; 
in Niedersachsen stiegen die Pachtpreise etwa von 279 
auf 514 Euro pro Hektar.1 Pachtpreise sind deshalb so 
relevant für Bäuerinnen und Bauern, da sie deutsch-
landweit nur von durchschnittlich etwa 40 Prozent 
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ihrer bewirtschafteten Fläche Eigentümer:innen sind. 
Knapp 49 Prozent befinden sich im Eigentum von Pri-
vatpersonen, ungefähr zehn Prozent im Eigentum des 
Staates und der Kirchen.2 

Der Anstieg der Kaufpreise für landwirtschaftliche 
Flächen in Deutschland gestaltete sich noch extremer. 
Kostete ein Hektar Agrarland im Jahr 2007 durch-
schnittlich 9.205 Euro, waren es 2020 bereits 26.777 
Euro. Absolut stellte Bayern den Höchstwert, dort 
kostete 2020 ein Hektar Land im Durchschnitt 63.968 
Euro. Relativ gesehen war Mecklenburg-Vorpom-
mern Spitzenreiter der Kaufpreisanstiege: Dort stie-
gen die durchschnittlichen Kaufpreise von 4.862 Euro 
(2007) auf 21.237 Euro (2020).3

Die gestiegenen Kauf- und Pachtpreise sind einer 
der Gründe, weshalb in Deutschland zwischen 2010 
und 2020 über 37.000 landwirtschaftliche Betriebe 
aufgaben. Umgerechnet schlossen jeden Tag also etwa 
zehn Betriebe;4 viele weitere häuften aufgrund der ge-
stiegenen Kosten für ihren Boden zunehmend Schul-
den an. Dementsprechend nahm die Konzentration 
des Bodenbesitzes im selben Zeitraum zu. Ausdruck 
dessen sind neben der steigenden Durchschnittsgrö-
ße die Zunahme von Holding-Strukturen, also dem 
Zusammenschluss mehrerer landwirtschaftlicher 
Betriebe unter einem Dach, die sich insbesondere in 
Ostdeutschland finden.5

Folge und Treiber dieser Konzentration sind In-
vestoren, die landwirtschaftliche Betriebe und Flä-
chen insbesondere in Ostdeutschland aufkaufen bzw. 
pachten. Hierzu gehören etwa die Lucas-Stiftung der 
Aldi-Erben mit einer bewirtschafteten Fläche von 
schätzungsweise 9.000 Hektar, der Möbelkonzern 
Steinhoff mit etwa 20.000 Hektar oder die Zech-
Stiftung mit knapp 21.000 Hektar Landbesitz.6 Das 
Thünen-Institut schätzt, dass 2017 etwa 34 Prozent al-
ler GmbHs und Genossenschaften Ostdeutschlands in 
Händen dieser Investoren lag – Tendenz steigend.7 Es 
zeigt sich: Landgrabbing ist nicht nur ein Phänomen 
des globalen Südens, es findet auch direkt vor unserer 
Haustüre in Deutschland statt. 

Diese außerlandwirtschaftlichen Investoren kaufen 
häufig in sog. »Share Deals« ganze landwirtschaftliche 
Betriebe. Genauer gesagt, bis zu 94,9 Prozent bzw. seit 
der Grunderwerbssteuerreform 2021 bis zu 89,9 Pro-
zent des Unternehmens.8 Denn so umgehen sie die 
sonst anfallende Grunderwerbssteuer. Ein weiterer 
Vorteil dieser Vorgehensweise für die Investoren ist 
es, dass sie in der Folge formell als landwirtschaftliche 
Betriebe gelten und die gleichen Vorteile genießen 
wie »wirkliche« Landwirt:innen. So haben sie etwa ein 
Vorkaufsrecht auf Agrarland. 

Während kapitalstarke (Groß-)Betriebe wach-
sen, die ihr Land in der Regel agrarindustriell be-
wirtschaften, fällt es bäuerlichen Betrieben zuneh-

mend schwerer, an Land zu kommen bzw. ihr Land 
zu sichern. Gleichzeitig erschweren die steigenden 
Landpreise und der Druck auf dem Bodenmarkt 
Junglandwirt:innen – gerade ohne Erbland – an Land 
zu kommen und eigene Betriebe zu gründen. Der lang 
ersehnte Nachwuchs in der Landwirtschaft bleibt auch 
deshalb aus. 

Bessere Regulierung durch Agrarstrukturgesetze

Zentrales Instrument zum Schutz der Agrarstruktur 
ist in Deutschland das Grundstückverkehrsgesetz 
(GrdstVG). Dieses soll den Verkauf landwirtschaft-
licher Flächen regulieren und dabei eine ungesunde 
Verteilung von Boden und überhöhte Verkaufspreise 
verhindern sowie landwirtschaftliche Betriebe (etwa 
vor außerlandwirtschaftlichen Spekulanten) schützen. 
Das Gesetz regelt jedoch nicht den Verkauf von Ka-
pitalanteilen landwirtschaftlicher Unternehmen, die 
selbst Eigentümer von Flächen sind, also die bereits 
erwähnten Share Deals.9

Aufgrund der Veränderungen auf dem deutschen 
Bodenmarkt seit Mitte der 2000er-Jahre gab es in 
einigen Bundesländern (die Regulierung des Boden-
markts ist Ländersache) seit den 2010er-Jahren Bestre-
bungen, das unwirksame GrdstVG zu reformieren. 
Mit neuen Agrarstrukturgesetzen sollte eine weitere 
Konzentration an Land verhindert, Share Deals erfasst 

Landkäufe gerecht besteuern!

Ergänzend zu neuen Agrarstrukturgesetzen fordert 
die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(AbL) die Einführung einer sog. »Progressiven Grund-
erwerbsteuer«. Diese überträgt den Gedanken der 
Einkommensteuer auf die Grunderwerbsteuer: Wer 
bereits über umfangreiches Eigentum an landwirt-
schaftlicher Nutzfläche verfügt, muss beim Kauf weite-
rer Agrarflächen eine höhere Grunderwerbsteuer ent-
richten als  Akteure mit wenig oder keinem Eigentum. 
Regel bar wäre dies auch über eine Freigrenze, bis zu 
der keine Steuern anfallen. Bei Umsetzung würde 
Existenzgründer:innen und Betrieben mit keinem oder 
wenig Landeigentum der Einritt auf den landwirt-
schaftlichen Bodenmarkt erleichtert. Die Kosten für 
diese Privilegierung wären wiederum von Akteuren mit 
viel Landeigentum zu bezahlen. Eine solche Re gelung 
ist laut der von der AbL initiierten Studie zur Einführung 

einer progressiven Grunderwerbsteuer zur Regulation des 

landwirtschaftlichen Bodenmarkts im Zusammenspiel mit 

weiteren Instrumenten – Rechtstechnische Umsetzbarkeit 
innerhalb der vorhandenen Gesetzgebung umsetzbar 
und verfassungskonform«.10
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und reguliert sowie die explodierenden Bodenpreise 
abgemildert werden.11 Diese Gesetzesinitiativen waren 
mit Ausnahme von Baden-Württemberg noch nicht 
erfolgreich. Es bleibt die Hoffnung, dass Agrarstruk-
turgesetze insbesondere in Ostdeutschland in den ak-
tuellen Legislaturperioden erlassen werden – alle ost-
deutschen Regierungen haben sich hierzu zumindest 
in ihren Koalitionsverträgen verpflichtet.12 

Öffentliche Agrarflächen gemeinwohlorientiert 
verpachten

Eigentümer der öffentlichen Hand besitzen rund 
zehn Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
in Deutschland. Sie unterscheiden sich von Privat-
eigentümer:innen insbesondere dadurch, dass sie sich 
gesellschaftlich rechtfertigen müssen und eine Vor-
bildrolle einnehmen (sollten). Es besteht ein höherer 
Anspruch an Transparenz über Flächenbesitz und 
Vergabeverfahren als bei Privateigentümer:innen. Der 
Staat besitzt auf den verschiedenen Ebenen – Kommu-
nen, Städte, Bundesländer und Bund – Verantwortung 
und Handlungsspielraum für seine eigenen Flächen. Er 
kann damit lenkend auf den Bodenmarkt wirken und 
sozial-ökologisch nachhaltige Agrarstrukturen schaf-
fen. Auch Kirchen zählen zu den öffentlichen Land-
eigentümern, da sie keinen rein wirtschaftlichen Inte-
ressen folgen, sondern in ihrer Funktion Werte vor-
leben und unterstützen sollten, die sie selbst vertreten. 

Bisher nutzt der Staat auf Bundes-, Länder- und 
Kommunalebene seine Mitgestaltungsmöglich keiten 
der Agrarstruktur über eine gezielte Auswahl der 
Pächter:innen von öffentlichem Land wenig. Die Ent-
scheidungen über die Landvergabe werden oftmals 
dem Verwaltungspersonal überlassen, das personell 
und fachlich nicht immer darauf eingestellt ist, ins-
besondere, wenn keine spezifische Leitlinie zur Ver-
pachtung vorliegt. Auch im Bereich Transparenz gibt 
es noch Aufholbedarf, da öffentliches Land je nach 
Institution nicht zwangsläufig offen ausgeschrieben, 
sondern in der Praxis oft nach Gewohnheitsrecht ver-
geben wird. In dem Fall werden nur bereits bekannte 
Landwirt:innen bzw. Altpächter:innen kontaktiert, 
wenn eine Fläche zur Verpachtung steht. Die beste-
hende Vergabepraxis bevorzugt (insbesondere in 
Ostdeutschland) kapitalstarke (Groß-)Betriebe und 
schließt Existenzgründer:innen und Betriebe aus, die 
noch keine öffentlichen Flächen pachten und nicht 
von der Verwaltung kontaktiert werden. 

Laut Umfragen wünscht sich die Gesellschaft ins-
besondere eine Landwirtschaft, die die Ernährung der 
Bevölkerung sicherstellt und dabei auf klima- und um-
weltschonende Produktion setzt sowie Tierwohlstan-
dards einhält.13 Es besteht also ein Handlungsdruck 
für den Staat, öffentliche Flächen so zu vergeben, dass 

sie diese Ziele erfüllen und der Allgemeinheit, also 
dem Gemeinwohl, zugutekommen. Die öffentliche 
Hand sollte Pächter:innen ihrer Flächen daher mithil-
fe eines Gemeinwohl-Kriterienkatalogs transparent 
auswählen. 

Die AbL Mitteldeutschland hat hierfür gemein-
sam mit der Bundes-AbL einen Kriterienkatalog 
entworfen.14 Dieser umfasst soziale Kriterien wie die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, ökologische Kriteri-
en wie Maßnahmen zum Schutz des Klimas und der 
Artenvielfalt sowie Tierhaltungskriterien. Betriebe, 
die diese Kriterien erfüllen, sollen den Zuschlag für 
öffentliche Flächen bekommen. Zudem sollen Exis-
tenzgründungen erleichtert werden, denn es braucht 
mehr junge Menschen, die in der Landwirtschaft ar-
beiten. Projekte mit besonderer Nähe zur Gesellschaft 
durch Direktvermarktung können explizit durch eine 
Gemeinwohlvergabe gefördert werden. Diese Pacht-
vergabeverfahren werden bereits in der Praxis umge-
setzt und funktionieren, etwa in den Städten Kyritz 
(Brandenburg) und Dettelbach (Bayern) oder der Di-
özese Münster. In einigen anderen Städten und Kom-
munen, bei Landesregierungen und auf Bundesebene 
für die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH 
(BVVG), die noch etwa 90.000 Hektar zu vergeben 
hat, werden aktuell solche Verfahren, häufig auf Ini-
tiative von Bäuerinnen und Bauern, der AbL oder von 
Ernährungsräten diskutiert und ausgearbeitet. 

Neben der Auswahl von Pächter:innen können 
Verpächter:innen auch Vorgaben zu Natur- und Kli-
maschutz in Pachtverträgen verankern. Private und 
öffentliche Eigentümer:innen können biodiversitäts-
fördernde Maßnahmen wie die Anlage von Blühstrei-
fen, Hecken, eine extensive Wiesennutzung oder den 
Verzicht auf Pestizide im Pachtvertrag vereinbaren. 
Städte wie Frankfurt am Main, Chemnitz, Freiburg 
oder Schwerin nutzen dieses Instrument bereits. 
»Fairpachten«, ein Projekt der NABU-Stiftung Natio-
nales Naturerbe, bietet allen Eigentümer:innen von 
Flächen hierfür ein kostenfreies Beratungsangebot.15

Gemeinwohlorientierte Bodenträger – Beispiele

Gemeinwohlorientierte Bodenträger sind zivilgesell-
schaftliche Initiativen, die sich in verschiedenen 
Rechtsformen organisieren, um Boden für gemein-
wohlorientierte Betriebe zu sichern. Sie eint, dass sie 
Land mit gemeinschaftlichen finanziellen Mitteln 
aufkaufen, die einzelbetrieblich nicht aufzubringen 
sind. Das erworbene Land geht auf die kollektiven 
Träger über, ist in der Folge unverkäuflich und wird 
den Menschen zur Verfügung gestellt, die es bewirt-
schaften. Die Kulturland eG bezeichnet dieses Prinzip 
als »neue Allmende«.16 Bürger:innen können Genos-
senschaftsanteile an der Kulturland eG (oder z. B. den 
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Genossenschaften Ökonauten17 und BioBoden Ge-
nossenschaft18) erwerben, die das eingebrachte Kapi-
tal in einzelne Hofprojekte investiert. Die BioBoden 
Genossenschaft hat dabei das Alleinstellungsmerkmal 
unter den drei Genossenschaften, dass sie selbst ein 
landwirtschaftliches Unternehmen ist, wodurch sie 
das landwirtschaftliche Vorkaufsrecht direkt nutzen 
kann. Die Kulturland eG kann dieses Vorkaufsrecht 
nur projektbezogen über eine:n Landwirt:in nutzen. 

Mit gleichem Ziel, aber anderem Ansatz arbeitet 
das Ackersyndikat.19 Wenn ein Betrieb Teil des Ver-
eins Ackersyndikat werden will, gründen Betrieb und 
Ackersyndikat eine GmbH. Beide sind somit Gesell-
schafter der GmbH und haben festgeschriebene Rech-
te. Ein wichtiges Recht ist das Vetorecht zum Flächen-
verkauf. Dadurch kann das Ackersyndikat als Gesell-
schafter in allen Mitgliedsbetrieben garantieren, dass 
keine Fläche, die einmal im Eigentum der jeweiligen 
GmbH ist, wiederverkauft werden kann. Durch den 
Verein als zentralen Gesellschafter in allen GmbHs 
werden zudem finanzielle Beihilfen untereinander 
vereinfacht und eine Schnittstelle zum gegenseitigen 
Wissens- und Interessentransfer geschaffen. In allen 
weiteren Angelegenheiten haben die Höfe ihren Ge-
staltungsspielraum. 

Diese vier Initiativen ermöglichen Neugründun-
gen durch Vorfinanzierung oder Querfinanzierung. 
Eine Alternative stellen die Regionalwert AGs20 dar 
mit ihrem Dachverband Regionalwert-Impuls, die 
als Aktiengesellschaften Investitionen in Form von 
Bürger:innen-Aktien in Bauernhöfe und Lebensmit-
telverarbeitung vermitteln. 

Das Netzwerk »Landwirtschaft ist Gemeingut«21 
und das »Netzwerk Flächensicherung«22 greifen selbst 
nicht aktiv in den Bodenmarkt ein, haben sich aber 
zur Aufgabe gemacht, bestehende Initiativen zu ver-
netzen, Bildungsveranstaltungen zu wirtschaftlichen, 
rechtlichen und sozialen Rahmenbedingungen zu 
organisieren und vorhandene Fachinformationen zu 
bündeln. Die Flächenplattform Brandenburg23 hinge-
gen funktioniert wie eine Flächenbörse, auf denen su-
chende Existenzgründer:innen oder bäuerliche Betrie-
be mit Flächeneigentümer:innen zusammen gebracht 
werden. Einen ähnlichen Ansatz, nur für die Übergabe 
ganzer Höfe, verfolgt das Projekt »Hof sucht Bauer«.24

Fazit und Ausblick

Der deutsche Bodenmarkt hat sich seit Mitte der 
2000er-Jahre sehr verändert: Außerlandwirtschaft-
liche Investoren, steigende Bodenpreise und eine 
zunehmende Flächenkonzentration sind kennzeich-
nend. Darunter leiden insbesondere bäuerliche Be-
triebe und Existenzgründer:innen, deren Zugang zu 
Land immer weiter schwindet. Bisher sind es eher 
zivilgesellschaftliche Lösungsansätze und Initia tiven, 
die versuchen, die Regelungslücke zu füllen, die durch 
bisherige Untätigkeit staatlicher Akteure entstanden 
ist. Um jedoch eine gemeinwohlorientierte und zu-
kunftsorientierte Landwirtschaft zu ermöglichen, sind 
Politik und staatliche Institutionen gefragt zu han-
deln. Agrarstrukturgesetze, eine progressive Grunder-
werbssteuer oder die gemeinwohlorientierte Verpach-
tung öffentlicher Flächen sind adäquate Instrumente, 
die aktuellen Entwicklungen abzubremsen und einen 
Anstoß zur Besserung zu geben. Kollektive und pri-
vate Ansätze zeigen Alternativen auf, wie der Boden-
markt umgestaltet werden kann, und können einen 
Wandel hin zu einer zukunftsorientierten Landwirt-
schaft beschleunigen. Darüber hinaus bräuchte es aber 
auch eine gesellschaftliche Diskussion um Eigentum. 
Denn Eigentum bedeutet Macht und Verantwortung 
zugleich. Eigentum sollte daher für das Wohl der Ge-
sellschaft viel breiter gestreut sein und seine Nutzung, 
gerade angesichts heutiger Herausforderungen wie 
dem Klimawandel, stärker an Gemeinwohlkriterien 
geknüpft sein. 
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